
  
  
 
 

 
 

Infoblatt 
  

“EFRE-Risikokapital-Fonds Schleswig-Holstein II“ 
  

Ziel des EFRE-Risikokapital-Fonds Schleswig-Holstein II ist die Bereitstellung von Beteiligungskapital 
insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU1) sowie Existenzgründungen in ganz Schleswig-
Holstein. 
Dieser Fonds beinhaltet Mittel der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) im Rahmen des Zukunftsprogramms Wirtschaft  (2007-2013) sowie Landesmittel und ist 
in Zusammenarbeit mit dem Land Schleswig-Holstein sowie der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft 
(MBG) durch die Investitionsbank herausgelegt worden. 
 
Die Investitionsphase beginnt am 15.12. 2007 und endet zum 31.12.2013. 
 
Wer kann Beteiligungsnehmer sein? 
Antragsberechtigt sind insbesondere kleine und mittlere Unternehmen und Existenzgründungen aus ganz 
Schleswig-Holstein.  
Ausgenommen hiervon sind Unternehmen aus folgenden Branchen: Landwirtschaft, Schiffbau, Transport 
 
Wie kann das Beteiligungskapital eingesetzt werden? 
Beteiligungen können zur Finanzierung von Maßnahmen in allen Unternehmensphasen herausgelegt 
werden2. 
Ausgeschlossen sind Sanierungen und die Ablösung bestehender Bankverbindlichkeiten. 
 
Welches Beteiligungsvolumen ist möglich? 
Grundsätzlich können Beteiligungen von T€ 50 bis maximal T€ 1.500 gewährt werden.  
 
Welche Konditionen gelten für die Beteiligung? 
Beteiligungsform: Typisch stille Beteiligung und im Einzelfall auch offene Beteiligung 
Beteiligungsdauer: Stille Beteiligungen: 10 Jahre, ab dem 6. Jahr ist eine ratierliche Tilgung möglich  
Beteiligungsentgelt: Bonitätsabhängige Vergütung, die sich aus einer festen und einer 

gewinnabhängigen Komponente zusammensetzt. 
 (indikativ: Festvergütung: 8% - 12%, var. Vergütung: 1,75% - 2,5%)  

Eine einmalige Bearbeitungsgebühr entfällt. 
Kündigungsrecht: Für die Beteiligungsnehmer jederzeit ganz oder teilweise mit einer Frist  

von 12 Monaten. 
Exitaufschlag: Sofern die Beteiligung vor Ablauf der Laufzeit zurückgezahlt wird, wird grundsätzlich 

der vertraglich fixierte Exitaufschlag in Rechnung gestellt. 
 
Ansprechpartner: 
ERF-SH II-Fondsmanagement 
          
Uwe Thomsen    Holger Zervas 
Lorentzendamm 21   Fleethörn 29-31   
24103 Kiel    24103 Kiel  
Tel:  0431 – 66701 - 3585  Tel: 0431 – 9905 3038 
Fax:  0431 – 66701 - 3590  Fax:  0431 – 9905 63038 

                                                      
1 Beteiligungen an KMU dürfen nur im Sinne der KMU-Definition gem. der Empfehlung der Kommission in der jeweils geltenden   

Fassung gewährt werden (2003/361/EG vom 6. Mai 2003 (ABI.L 124 vom 20.05.2003, S. 36) 

 

2 Gegenstand einer Beteiligung können z.B. sein: bauliche und maschinelle Investitionen, Unternehmensnachfolgen 


